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1. ÄNDERUNG DES 
BEBAUUNGSPLANES NR. 26 04.02 

„AUF DEM SCHLINGFELD“, 
DER ALTEN HANSESTADT LEMGO 

RECHTSGRUNDLAGEN 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 

I S. 3634)  

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).  

Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geän-

dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)  

Landesbauordnung (BauO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW S. 

256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2016 (GV.NRW. S. 1162)  

Landesbauordnung (BauO NRW 2017) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.12.2016 (GV. 

NRW. S. 1162)  

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 

23.01.2018 (GV. NRW. S. 90)  

 

Bestandteile der 1. Änderung des Bebauungsplanes 26 04.02 „Auf dem Schlingfeld“ sind:  

die Zeichnerischen Festsetzungen gemäß PlanzV 90 im Maßstab M 1:1.000, erstellt am 

21.03.2018 und  

diese textlichen Festsetzungen. 

Die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes ist dem Bebauungsplan beigefügt. 
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO) 

1.1 Reines Wohngebiet gem. § 3 BauNVO 

Die Bauflächen in dem Änderungsgebiet werden als reines Wohngebiet gem. § 3 

BauNVO festgesetzt.   

2. Maß der baulichen Nutzung 

(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. BauNVO) 

2.1 Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) 

Für das reine Wohngebiet werden eine Grundflächenzahl von 0,4 und eine 

Geschossflächenzahl von 0,7 festgesetzt. Die zulässige Grundfläche darf gem. § 19 

(4) BauNVO durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 

14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bis zu einer GRZ 

von 0,6 überschritten werden.  

2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Die Geschossigkeit wird im Änderungsgebiet auf maximal zwei Vollgeschosse 

beschränkt. 

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. BauNVO) 
 

Im Änderungsgebiet gilt die offene Bauweise. Die überbaubaren Grundstücksflächen 

sind durch Baugrenzen festgesetzt. Es sind nur Einzelhäuser zulässig.   

4. Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12, 14 und 23 BauNVO) 
 

Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO 

sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und im Bereich zwischen der 

vorderen Baugrenze und der Straße Schlingfeld zulässig. Nebenanlagen bis zu einer 

Größe von insgesamt 30m³ umbautem Raum sind auch außerhalb der überbaubaren 

Fläche auf der rückwärtigen Grundstücksfläche zulässig.   

 

Eine Überschreitung der überbaubaren Flächen zu Gunsten von nicht überdachten 

Terrassen ist bei Einhaltung der GRZ zulässig. Überdachte Terrassen sind nur 

innerhalb des Baufensters zulässig.   
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5. Höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden 

(gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB) 
 

Im reinen Wohngebiet wird die Zahl der Wohneinheiten auf maximal 2 Wohnungen je 

Wohngebäude begrenzt.   

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den 
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses 

(gem. § 9 (1) Nr. 16 und (6) BauGB) 
 

Im südlichen Änderungsgebiet ist eine Reservefläche für Wasserwirtschaft, den 

Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses festgesetzt.    
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GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 

1. Dachgestaltung 

1.1 Die Hauptbaukörper im reinen Wohngebiet sind mit einem Satteldach mit einer 

Dachneigung von 30°-35° auszuführen.  

1.2 Dachaufbauten sind unzulässig.  
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